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 Veröffentlicht am 20.12.1994

Norm

MRG §5 Abs2

Rechtssatz

Die in dieser Bestimmung für die Anbotsp3icht des Vermieters normierte Tatbestandsvoraussetzung, bei den für eine

Zusammenlegung in Frage kommenden Mietobjekten müsse es sich um Wohnungen der Ausstattungskategorie D

handeln, kann nur nach der im selben Gesetz enthaltenen Begri;sbestimmung einer solchen Wohnung beurteilt

werden.
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